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1. Einleitung
Mit dieser Charta der Dienstqualität des integrierten Wasserdienstes will 
die SEAB AG die Rechte ihrer Kunden und Kundinnen festschreiben und 
garantieren.

Diese Charta stellt eine Verpflichtungserklärung der Gesellschaft dar und 
hat das Ziel, die Erwartungen und Ansprüche der Kunden und Kundinnen 
bestmöglich zu erfüllen. Darüber hinaus bekennt sich die SEAB AG in die-
ser Charta zu anderen wichtigen Werten wie Nutzungssicherheit, Service-
qualität, Leistungseffizienz und Umweltschutz.

Die Charta enthält eine Beschreibung der von SEAB AG erbrachten Dienste 
und bietet damit eine Orientierungshilfe für die Kunden und Kundinnen; 
gleichzeitig verpflichtet sich die Gesellschaft mit der Charta zur Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen zum Thema Dienstleistungsqualität. 

Als Grundlage für die vorliegende Charta der Dienste dienten die Indikato-
ren aus dem Einvernehmensprotokoll über die Kontrolle der Qualität der 
öffentlichen lokalen Dienstleistungen, das SEAB 2017 mit der Gemeinde 
Bozen und den in Bozen-Zentrum tätigen Verbraucherschutzvereinen Ver-
braucherzentrale Südtirol – VZS und der Verbraucherschutzvereinigung 
Altroconsumo unterschrieben hat und die Richtlinien zur Abfassung der 
Charta der Dienstqualität der öffentlichen lokalen Dienstleistungen des 
Beschlusses der Landesregierung vom 19. Dezember 2017.

 Die Charta der Dienstqualität enthält:

 • die Grundprinzipien;
 • Vorstellung des Betriebs und Mission;
 • die Verpflichtungen und Garantien der SEAB AG gegenüber ihren 

Kunden/innen;
 • Beschreibung der SEAB-Dienste;
 • Modalitäten des Zugangs zu den Diensten;
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Effizienz und Effektivität

Zu den Unternehmenszielen der SEAB AG gehören die laufende Steigerung 
der Effizienz und Effektivität ihrer Dienste und weitere Verbesserungen in 
der Sicherheit und Kontinuität der Versorgungsleistungen; zu diesem Zweck 
werden die jeweils am besten geeigneten technologischen, organisatori-
schen und verfahrenstechnischen Lösungen eingesetzt.

Klarheit und Transparenz

Die SEAB AG achtet ganz besonders auf eine klare, einfache und gut ver-
ständliche Sprache und Beschilderung in der Kundenkommunikation. Alle 
Mitteilungen und Informationsaussendungen werden gemäß DPR Nr. 752 
vom 26.7.1976 i.g.F. zweisprachig (deutsch/italienisch) verfasst. 

Der Kunde/die Kundin hat Recht auf Zugang zu allen die eigene Person be-
treffenden Daten; er/sie hat Anspruch darauf, zu erfahren, welche Tätig-
keiten von den einzelnen Bereichen ausgeführt werden, welche Verfahren 
in Zusammenhang mit den eingegangenen Anfragen angewendet werden, 
welche Bearbeitungszeiten vorgesehen werden und wer die Verantwortli-
chen der einzelnen Dienste sind.

Das Personal der SEAB AG ist jederzeit erkennbar. Die Mitarbeiter der 
SEAB AG führen bei Kundenbesuchen immer einen Erkennungsausweis mit 
sich. 

SEAB AG kommt den Pflichten der transparenten Verwaltung im Sinne der 
geltenden Gesetzgebung nach und schützt die Privacy der eigenen Kunden/
innen unter Beachtung der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), der Be-
stimmungen des „Datenschutzkodex“ (Gesetzesverordnung 196/2003 i.g.F.) 
und der Gesetzesvertretende Dekret Nr. 101 vom 10.08.2018.

Sicherheit und Umweltschutz

Die SEAB AG gewährleistet bei der Erbringung ihrer Leistungen die Sicher-
heit der Kunden und Kundinnen und den Schutz der Umwelt.

Vereinfachung

Im Sinne der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG unter-
nimmt die SEAB AG beträchtliche Anstrengungen zur administrativen Ver-
einfachung und zum Abbau des bürokratischen Aufwands für die Kunden 

2. Die Grundprinzipien
Die Charta orientiert sich an folgenden Grundsätzen:

Gleichheit und Unparteilichkeit

Die von der SEAB AG erbrachten Dienste dienen der Versorgung der ge-
samten Bevölkerung und werden für alle Bürger/innen zu gleichen Bedin-
gungen ausgeführt. Die SEAB garantiert die Gleichbehandlung der Bürger/
innen innerhalb der einzelnen Nutzergruppen bzw. Gebührenklassen.

Alle Kunden/innen haben Anspruch auf eine unparteiliche Behandlung 
nach den Grundsätzen der Objektivität und Gerechtigkeit. 

Kontinuität und Sicherheit der Dienste

Die Dienste werden kontinuierlich und konstant ausgeführt. Die Gesell-
schaft verpflichtet sich, die Dauer von Ausfällen und Betriebsunterbrechun-
gen infolge von Defekten oder Instandhaltungsarbeiten so weit wie möglich 
einzuschränken.

Bei einem Streik wird auf jeden Fall die gesetzlich vorgesehene Mindestver-
sorgung garantiert. 

Im Falle einer Dienstunterbrechung aufgrund von Ursachen, die sich dem 
Einfluss des Unternehmens entziehen, verpflichtet sich die SEAB, die Unan-
nehmlichkeiten für die Bürger/innen möglichst in Grenzen zu halten. 

Beteiligung

Kunden/innen können ihre Meinung zur Qualität der angebotenen Leistun-
gen äußern und können Vorschläge, Meldungen, Beschwerden und Anre-
gungen vorbringen, die zur ständigen Optimierung der von der SEAB AG 
geführten Dienste beitragen können.

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/dpr-1976-752/decreto_del_presidente_della_repubblica_26_luglio_1976_n_752.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/dpr-1976-752/decreto_del_presidente_della_repubblica_26_luglio_1976_n_752.aspx
https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/wp-content/uploads/2016/05/CELEX_32016R0679_DE_TXT.pdf
https://astat.provinz.bz.it/downloads/legld2003-196datenschutz_okt2012.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/04/18G00129/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0123
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3. Vorstellung des 
Betriebs und Mission

Um einige öffentliche Versorgungsleistungen systematisch zu organisieren, 
wurde 1976 eine kommunale Einrichtung für folgende Dienste eingesetzt: 
Wasser, Gas, Abfall, Betrieb des städtischen Schlachthofs, des Hallenbads, 
der Gemeindegarage und des Autobusbahnhofs. 

Die Vorteile einer autonomen Verwaltung von öffentlichen Versorgungs-
leistungen und die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 142/1990, mit dem die 
öffentlichen Gebietskörperschaften reformiert wurden, veranlassten die 
Gemeinde Bozen am 15. Juni 2000, die SEAB - Energie- Umweltbetriebe 
Bozen AG zu gründen. Die SEAB AG ist seit Jänner 2001 mit den Versor-
gungsdiensten für Wasser, Gas sowie Abwasser und Abfall und der Trink-
wasserversorung für die Fraktion Kardaun der Gemeinde Karneid beauf-
tragt. Seit 1. Jänner 2003 ist die Verwaltung der öffentlichen Parkplätze 
(Kurzparkzonen – blaue Parkplätze) und von drei Parkeinrichtungen (Bozen 
Mitte, Stadthalle und Gerichtsplatz) hinzu gekommen.

Aufgrund eines Beschlusses der Bozner Gemeindeverwaltung tritt die SEAB 
AG den Bereich „Gasverkauf“ zum 1. Jänner 2004 an die Etschwerke ab, 
weshalb die Gesellschaft derzeit nur noch für die Gasverteilung zuständig 
ist. 2004 erhält die Gesellschaft die ISO-Zertifizierung für Qualität (ISO 
9001), Umweltschutz (ISO 14001) und Sicherheit (OHSAS 18001), die sie bis 
heute beibehalten hat.

Bis Ende des Jahres 2006 blieb die Stadtgemeinde Bozen die einzige Ge-
sellschafterin. Zum 1. Jänner 2007 wurde die Gemeinde Leifers mit 1% des 
Grundkapitals Teilhaberin der Gesellschaft. Zum selben Zeitpunkt hat die 
SEAB AG auch die Abfall- und Wertstoffsammlung in der Gemeinde Leifers 
und den Betrieb des dortigen Recyclinghofs sowie die mechanische Rei-
nigung übernommen. Ab 2008 wurde die SEAB AG mit der Führung der 
Tiefgaragen in der Alessandria- und in der Perathonerstraße (geschlossen 
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im Herbst 2018) beauftragt. Am 1. November 2010 hat die Gemeinde Bozen 
der SEAB die Führung der Eiswelle übertragen. 

Seit Oktober 2011 ist die SEAB auch für den neuen Rosenbach-Parkplatz 
zuständig. 

Seit 1. Mai 2019 führt die SEAB auch die manuelle Reinigung in der Ge-
meinde Leifers durch.

Die SEAB AG wird von den eigenen Gesellschaftern – den Gemeinden Bo-
zen und Leifers – kontrolliert, so als ob es sich um eine Abteilung der öf-
fentlichen Verwaltung handeln würde. Die Gemeinden legen die Kriterien 
und Leitlinien für die Erbringung der Versorgungsleistungen fest und be-
stimmen die Gebühren.

2015 hat die Gemeinde Bozen die Dienstverträge für die öffentlichen Diens-
te Parkplätze, Trinkwasser, Abwasser und Umweltdienste für weitere 30 
Jahre verlängert und hat damit das Vertrauen in den Betrieb bestätigt. 

Die SEAB AG mit Sitz in Bozen, Lanciastr. 4/A untersteht einem Verwal-
tungsrat, der einschließlich des Präsidenten fünf Mitglieder umfasst und 
für die vollständig autonome Umsetzung der programmatischen Richtlinien 
der Gesellschafterversammlung zuständig ist. Der Verwaltungsrat stellt die 
Leistungseffizienz und -effektivität in den Mittelpunkt seines Handels und 
setzt sich für die volle Erfüllung der Erwartungen der Kunden und Kundin-
nen an öffentliche Dienste ein. 

Mit der Kontrolle der Gesellschaft ist ein dreiköpfiger Aufsichtsrat beauf-
tragt.  2019 kam der Haushaltsprüfer als Kontrollorgan hinzu.

3.1 Die Mission der SEAB

„Wir sind ein Unternehmen, das öffentliche Dienstleistungen 
bürgernah und kundenfreundlich erbringt. Wir sorgen 
für einwandfreies Trinkwasser, funktionierende Gas- und 
Abwassernetze, Parkplätze, funktionstüchtige Infrastrukturen und 
ein gepflegtes Stadtbild. Als ausführendes Organ der teilhabenden 
Gemeinden stehen wir mit Hingabe im Dienste der Allgemeinheit und 
der Stadt. Bei unserer Arbeit streben wir nach Exzellenz und stellen 
dabei den Mensch und seine Sicherheit in den Mittelpunkt.“

3.2 Die Dienste der SEAB

  In der Gemeinde Bozen

  Umwelt
 • Getrennte Müllsammlung und Abfallbewirtschaftung
 • Recyclinghof, Sammelstellen
 • Straßenreinigung und Reinigung der Grünflächen

  Netze
 • Trinkwasserversorgung
 • Abwasserentsorgung
 • Erdgasverteilung

  Stadt
 • Parkplätze: Führung der Parkgaragen (Alessandria, BZ 

Mitte, Stadthalle, Rosenbach, und Gerichtsplatz) und der 
Kurzparkzonen

 • Eiswelle: Instandhaltung, Büro- und Hallenvermietung

  In der Gemeinde Leifers

  Umwelt
 • Getrennte Müllsammlung und Abfallbewirtschaftung
 • Recyclinghof
 • Straßenreinigung

  In der Gemeinde Karneid

  Netze
 • Trinkwasserversorgung für die Fraktion Kardaun
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4. Verpflichtungen, 
Qualitätsstandards 
und Garantien

Für die Erbringung des integrierten Wasserdienstes setzt sich SEAB Qua-
litätsstandards, die eine Verpflichtung gegenüber ihren Kunden darstel-
len. Diese Qualitätsfaktoren, -indikatoren und -standards ermöglichen den 
Kunden/innen die Qualität der angebotenen Dienste zu überprüfen. Die von 
SEAB ermittelten Qualitätsfaktoren stellen eine Besonderheit des Dienstes 
dar und stehen in engem Zusammenhang mit den Bedürfnissen und Erwar-
tungen der Kunden/innen. Alle genannten Qualitätsstandards stellen eine 
Verpflichtung der SEAB gegenüber ihren Kunden/innen dar.

 Die Qualitätsstandards können sein: 

 • allgemein, d.h. bezogen auf alle für die Kunden erbrachten 
Dienstleistungen, ausgedrückt als Durchschnittswert (z.B. 
durchschnittliche Wartezeit an den Schaltern);

 • spezifisch, bezogen auf das individuelle Vertragsverhältnis 
und daher vom Kunden überprüfbar, ausgedrückt durch einen 
minimalen oder maximalen Schwellenwert (z.B. Zeitpunkt der 
Unterbrechung der Versorgung).

Die ermittelten Qualitätsstandards verstehen sich abzüglich der Zeit, die 
für die Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen sowie für die Er-
füllung der Verpflichtungen des Kunden erforderlich ist. Die für die Qua-
litätsstandards festgelegten Fristen laufen ab dem Tag, der auf das Pro-
tokolldatum von SEAB folgt. Als Tag gilt der Kalendertag, ausgenommen 
Sonn- und Feiertage. Samstage und Vorfeiertage sind den Sonn- und Feier-
tagen gleichgestellt. 

4.1 Entschädigungen
Die Nichteinhaltung bestimmter Qualitätsstandards aus von SEAB zu ver-
tretenden Gründen berechtigt den Kunden zu einer Entschädigung in Höhe 
von 100,00 €. 

Die Kunden können innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der beanstan-
deten Dienstleistung (es gilt das Protokolldatum des Betriebs) schriftlich 
Ansprüche auf Entschädigung geltend machen, denen Informationen und 
Unterlagen beigefügt sind, die die Nichteinhaltung der Standards belegen.

Die Entschädigung ist nicht zu zahlen, wenn die Nichteinhaltung der Stan-
dards auf Umständen beruht, die nicht der SEAB anzulasten sind, sowie in 
Fällen von höherer Gewalt/Notstand.

4.2 Jahresbericht und jährliche Kontrolle und Überprüfung 
der Qualität der Dienste

Wie vom oben genannten Vereinbarungsprotokoll und den oben genannten 
Richtlinien vorgesehen (siehe 1), wird bis spätestens am 31. März jedes Jah-
res ein Jahresbericht zur Qualität der geleisteten Dienste verfasst. 

Der Bericht (veröffentlicht auf der SEAB-Website, im Bereich Transparente 
Verwaltung und auf der Website der Gemeinde Bozen) enthält:

 • Überprüfung der Qualitätsindikatoren und –standards, die in der 
Charta der Dienstqualität, in Dienstverträgen oder in anderen 
Vertragsunterlagen vorgesehen sind

 • Analyse und Ergebnisse der Erhebungen der Kundenzufriedenheit

 • Abwicklung der Kundenbeschwerden/-vorschläge 

 • Überprüfung der in der Charta der Dienstqualität enthaltenen 
Bedingungen

 • Eventuelle Aktualisierungen und Projekte zur Qualitätssteigerung 
für das drauffolgende Jahr.

Es ist jedes Jahr eine Kontrolle und Überprüfung der Qualität der geleis-
teten Dienste von der Gemeinde, der SEAB und den Verbraucherzentralen 
vorgesehen.

https://www.seab.bz.it/de/transparente-verwaltung/erbrachte-dienste-und-leistungen
https://www.seab.bz.it/de/transparente-verwaltung/erbrachte-dienste-und-leistungen
http://www.gemeinde.bozen.it/servizi_context02.jsp?hostmatch=true&area=39&ID_LINK=5231
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5. Der Integrierte 
Wasserdienst

Die Tätigkeit der SEAB AG im Bereich des integrierten Wasserdienstes um-
fasst: Einzug, Reinigung, Transport, Verteilung und Messung des Trinkwas-
sers sowie die Ableitung von Abwasser (Schwarzwasser-Abwasser) und Re-
genwasser (Weißwasser-Abwasser). SEAB ist die Referenzgesellschaft der 
Bürger und Unternehmen der Stadt Bozen für die Anträge auf Anschluss an 
das Wasser- und Abwassernetz und für alle damit verbundenen Vorgänge 
(Angebote, technische Eingriffe, Geschäftsbeziehungen usw.). Die Tätigkeit 
der Abwasserreinigung wird von eco center AG ausgeübt.

 SEAB schöpft Wasser aus

 • 12 Tiefbrunnen im Wasserschutzgebiet des Bozner Beckens und 

 • 4 Quellen im Eggental und in Kohlern

 Das städtische Leitungsnetz

 • erstreckt sich über 191 km 

 • ist versehen mit 10 Speicherbecken mit einem 
Gesamtfassungsvermögen von 13.000 Kubikmetern

 SEAB liefert jährlich

 • 8,7 Millionen Kubikmeter Trinkwasser 

 • den 107.000 Bozner Bürgern und Bürgerinnen
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5.1 Zielsetzungen
SEAB verpflichtet sich, die Regelmäßigkeit und Kontinuität des integrierten 
Wasserdienstes mit einer ordentlichen und außerordentlichen Instandhal-
tung der Netze und Anlagen zu gewährleisten und den Dienst mit maxima-
ler Effizienz und Effektivität zu erbringen.

SEAB verpflichtet sich insbesondere, vorranging die Benutzung und die Be-
stimmung der Ressource Wasser für den menschlichen Gebrauch zu schüt-
zen, unter besonderer Berücksichtigung der Grundsätze des Gesundheits-
schutzes, der Umwelt und des effizienten Einsatzes der Ressourcen.

SEAB ist verantwortlich für die Lieferung des Trinkwassers mit der Quali-
tät und den Spezifikationen, die von den geltenden Bestimmungen und vom 
öffentlichen Brandschutzsystem vorgesehen sind.

Während der Arbeiten am Verteilernetz werden alle möglichen Maßnah-
men ergriffen, um Versorgungsunterbrechungen zu verhindern oder zu be-
grenzen, und wenn möglich oder notwendig, werden vorübergehende Ver-
sorgungssysteme eingerichtet.

SEAB überwacht die Integrität und Sauberkeit der Netze mit dem Ziel, Stö-
rungen und Verluste zu vermeiden und zu minimieren.

Zivil- und Industrieabwässer (Schwarzwasser) und Regenwasser (auch Nie-
derschlags- oder Weißwasser genannt) werden von zwei getrennten Sys-
temen erfasst: dem Schwarzwassernetz (schwarze Abwasser) und dem 
Weißwassernetz (weiße Abwasser).

 Jedes Jahr gelangen zur Bozner Kläranlage:

 • 10 Millionen Kubikmeter Schwarzwasser über 

 • ein Abwassernetz von 96 km mit

 • 8 Hebeanlagen. 

SEAB leitet auch das Abwasser aus privaten Trinkwasserbrunnen zur Klär-
anlage.

 Das Weißwasser, das von der Oberfläche mithilfe von 
 Schächten und Gullys abgeleitet wird, fließt in das hierfür 
 vorgesehene Netz, das sich wie folgt zusammensetzt:

 • 120 km Rohrleitungen

 • 12 Hebeanlagen 

 • 39 Absetzbecken 

und wird in die Flüsse Eisack oder Talfer eingeleitet.

Im Auftrag der Gemeinde Bozen entnimmt und entsorgt SEAB auch den 
Schlamm aus einzelnen häuslichen Abwasserentsorgungssystemen (soge-
nannte biologische oder septische Klärgruben).

Die SEAB-Techniker befassen sich mit der Instandhaltung des Netzes der 
Brandschutzhydranten an den Straßen, die an das öffentliche Wasserver-
sorgungsnetz angeschlossen sind.

Auf den folgenden Seiten werden die Aktivitäten des integrierten Wasser-
dienstes SEAB und die diesbezüglichen Qualitätsstandards vorgestellt. Die 
Standards sind unter den Punkten 6.12, 7.5, 8.7, 9.3 und 10.6 der vorliegen-
den Charta der Dienstqualität angeführt. Zudem sind alle Standards und die 
diesbezüglichen Qualitätsfaktoren im Anhang A zusammengefasst.
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6. Anschlüsse und 
Verträge

SEAB ist ein Ansprechpartner für Bürger - Privatpersonen, Kondominiums-
verwalter, Fachtechniker und Unternehmen - in der Phase des Anschlusses 
an das öffentliche Wasser- und Abwassernetz. Der Bau, der Betrieb sowie 
die ordentliche und außerordentliche Wartung der Anschlüsse an das Was-
ser- und Abwassernetz bis zur Verbindungsstelle mit dem öffentlichen Netz 
(Übergabepunkt) fallen in die unmittelbare Zuständigkeit und Verantwor-
tung des Inhabers des Anschlusses.

Was ist der Übergabepunkt?
Der Übergabepunkt definiert die Grenze zwischen dem öffentlichen 
Wasser- oder Abwassernetz und dem privaten Anschluss und ist die 
Stelle, die festlegt, wer im Falle von Anschlüssen oder Störungen 
für den Betrieb und die Wartung des Abschnitts verantwortlich ist. 
Wenn der Zähler an der Grenze zwischen öffentlichem und privatem 
Eigentum installiert ist (der Zähler ist ablesbar und vollständig 
auf öffentlichem Grund und Boden installiert), gilt der Zähler als 
Übergabepunkt; in den anderen Fällen gilt als Übergabepunkt 
das erste Abfangorgan (Ventil) hinter der Ableitungsstelle oder 
dem Abschnitt, in dem die Anschlussleitung vom öffentlichen 
Verteilernetz abzweigt. Diese Absperrvorrichtung gehört noch zum 
Verteilernetz.
Beim Abwassernetz ist der Übergabepunkt die Stelle, an der 
die Anschlussleitung in die öffentliche Kanalisation über einen 
Inspektionsschacht oder über ein Sonderstück direkt in die 
Rohrleitung der Kanalisation einmündet.

Wer beantragt den Anschluss an das Wasser- und/oder 
Abwassernetz?
Der Antrag auf Anschluss wird vom Inhaber des Anschlusses 
gestellt, d.h. dem Inhaber des Gebäudes oder der Tätigkeit, das bzw. 
die an das Wassernetz angeschlossen werden soll oder das/die die 
Ableitung bewirkt: der Eigentümer einer Immobilie, der Verwalter 
eines Kondominiums, der Inhaber eines Unternehmens. Bei einem im 
Bau befindlichen Gebäude ist der Bauherr bis zur Übergabe Inhaber 
des Anschlusses.

6.1 Anschluss an das Wassernetz
Der Antrag auf Anschluss an das Wassernetz ist bei der SEAB jedes Mal zu 
stellen, wenn bei der Gemeinde die Genehmigung beantragt wird für:

 • Bau eines neuen Gebäudes;

 • Abbruch und Wiederaufbau eines bestehenden Gebäudes;

 • Erweiterung des bestehenden Gebäudes;

 • Nutzungsänderung (es sei denn, es werden nur Innenarbeiten wie 
Verlegungen von Wänden usw. durchgeführt);

 • Ausführung oder Änderung des Wasseranschlusses.

Das für die Wasserleitung zuständige SEAB-Büro führt die technische 
Überprüfung des Projekts durch und erstellt dem Antragsteller innerhalb 
von 10 Arbeitstagen das Gutachten über den Antrag auf Wasseranschluss 
zusammen mit einer unterschriebenen Kopie des Projekts. Eine Kopie des 
Gutachtens wird auch an das Amt für Wohnbau der Gemeinde Bozen ge-
sandt. Das Gutachten ist für die Erteilung der Baugenehmigung durch die 
Gemeinde verbindlich, etwaige Vorschriften in dem Gutachten sind in der 
Genehmigungsakte (Tätigkeitsbeginnmeldung - DIA, Baugenehmigung) 
wiederzugeben.

Sobald der neue Anschluss durch die Privatperson hergestellt wurde, wer-
den die Arbeiten zum Anschluss an das öffentliche Netz nach Kostenvor-
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anschlag ausschließlich von SEAB durchgeführt. Die Dauer für die Erstel-
lung des Kostenvoranschlags variiert zwischen 4 und 15 Arbeitstagen, je 
nachdem, ob ein Lokalaugenschein durchgeführt werden muss oder nicht. 
Ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Zahlung und des unterschriebenen 
Kostenvoranschlags beginnt die Ausführung der Arbeiten innerhalb von 10 
Arbeitstagen, unbeschadet von Aussetzungen aufgrund der Einholung von 
Genehmigungen.

Am Ende der Arbeiten muss der Anschluss einer Dichtheitsprüfung gemäß 
der Bezugsnorm in Anwesenheit von SEAB unterzogen werden. Dem Test 
muss ein Bericht beigefügt werden, der von dem Unternehmen, das den Test 
durchführt, und dem SEAB-Ansprechpartner vor Ort unterzeichnet wird. 
Eine Kopie des Berichts wird dem SEAB-Ansprechpartner überlassen.

6.2 Abschluss des Vertrages über die Lieferung und 
Installation des Zählers

Wenn das Gebäude bereits an das öffentliche Netz angeschlossen ist, das 
Gebäude oder die einzelnen Wohneinheiten aber noch keinen Zähler haben, 
ist es notwendig, einen Antrag auf Aktivierung der Versorgung an den 
SEAB-Schaltern zu stellen. Nach Unterzeichnung des Vertrages, der auch 
die Kosten für die Aktivierung und die Zahlung einer Kaution zur Sicher-
stellung des Zählers beinhaltet, legt SEAB den Termin für die Installation 
mit dem Kunden fest. SEAB schlägt den ersten geeigneten Termin vor, aber 
der Kunde hat die Möglichkeit, einen anderen zu vereinbaren. Der Pünkt-
lichkeitsbereich beträgt 3 Stunden. Der Zähler ist Eigentum von SEAB, der 
Inhaber des Anschlusses ist für seine ordnungsgemäße Verwahrung ver-
antwortlich.

6.3 Kündigung und Übernahme des Vertrags (Nachfolge)
Die Anträge zur Kündigung oder Übernahme des Vertrags können an den 
SEAB-Schaltern, per E-Mail oder per Fax eingereicht werden. Auf jeden 
Fall muss auch eine Kopie des Ausweisdokuments des Vertragsinhabers 
beigelegt werden.  

 • Die Kündigung des Vertrags wird bei Wohnsitzverlegung, 
Änderung der Gesellschaftsform oder Verlegung des Rechtssitzes 
eines Betriebs, Nachfolge oder Tod des Vertragspartners 
mitgeteilt; 

 • Der Neukunde kann die Nachfolge gleichzeitig mit dem Antrag 
des bisherigen Kunden auf Kündigung beantragen; so sparen 
beide die Kosten für die Schließung bzw. Öffnung des Zählers;

 • Im Falle des Todes des Inhabers können die Angehörigen oder 
andere Berechtigte eine ordentliche Kündigung des Vertrages 
einreichen oder alternativ können die Lebensgefährten des 
Verstorbenen das Kundenverhältnis durch einen besonderen 
Antrag auf Nachfolge von Todes wegen fortsetzen.

Es ist möglich eine andere Person mit der Einreichung des Antrags zu be-
auftragen. In diesem Fall ist eine schriftliche Vollmacht (Betriebe müssen 
den Antrag auf Papier mit eigenem Briefkopf einreichen) und eine Fotokopie 
des Ausweisdokuments des Auftraggebers und des Beauftragten erforder-
lich.

Der Antrag auf Kündigung muss mindestens 5 Arbeitstage vor dem Datum 
des Beginns der vom Kunden gewünschten Beendigung gestellt werden. Der 
Eingriff unterliegt der Gebühr für die Unterbrechung der Versorgung. Die 
Versorgung wird innerhalb von 3 Werktagen ab dem Antrag auf Kündigung 
unterbrochen und der Zähler wird versiegelt, wenn nicht gleichzeitig ein 
Nachfolgeantrag gestellt wird; innerhalb von 3 Tagen reaktiviert SEAB die 
Versorgung im Falle einer Wiederaktivierung bei Kundenwechsel.
 
6.4 Überprüfung der Zähler
Der Kunde kann bei Verdacht auf Anomalien bei SEAB technische Über-
prüfungen der Zähler anfordern. SEAB greift ein, indem sie den Vorgang 
innerhalb von 5 Werktagen einleitet, den Zähler entfernt, einen neuen ins-
talliert und den alten zur Überprüfung an den Hersteller sendet. Wenn die 
Betriebsparameter des alten Zählers innerhalb der Standards liegen, gehen 
die Kosten des Vorgangs zu Lasten des Kunden und es wird der Diensttarif 
angewendet.

6.5 Selbstablesung der Zähler
Damit der Kunde den Zähler selbst ablesen kann, hat SEAB die gebüh-
renfreie Nummer 800 699 155 aktiviert, die den Kunden über ein automa-
tisiertes Telefonsystem bei der Ablesung unterstützt. Die Selbstablesung 

https://www.seab.bz.it/it/privati/tariffa-acqua-e-canalizzazioni
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ermöglicht es, Rechnungen nach dem bisherigen tatsächlichen Verbrauch zu 
erhalten. Informationen über die Selbstablesung finden sich hier. 

6.6 Zusätzliche Ablesungen der Zähler für Kondominien
Die Verwalter von Kondominien können zum Preis von 8,00 Euro bis zu 
2 zusätzliche Ablesungen pro Jahr anfordern, indem sie eine E-Mail an 
info@seab.bz.it schicken.

6.7 Aussetzung der Leistungserbringung wegen Verzuges 
Im Falle eines festgestellten Verzugs des Kunden wird SEAB nach der 
zweiten Mahnung den Dienst aussetzen, auch durch den Einbau von Begren-
zungsinstrumenten. Den Haushalten wird eine Mindestmenge an Wasser 
für den Eigenbedarf von 50 Litern pro Person und Tag garantiert.

6.8 Wiederaktivierung der Versorgung nach einer 
Unterbrechung wegen Zahlungsverzug

SEAB garantiert die Wiederaktivierung der Wasserversorgung innerhalb 
von 2 Werktagen nach Erhalt der Zahlung der Restschuld und der Wieder-
aktivierungsgebühren durch den Kunden. 

Wo finde ich Vordrucke und Informationen über die Tarife des 
Wasserdienstes?
Auf der Website von SEAB stehen Vordrucke und Informationen 
über die Unterlagen zur Verfügung, die für die Einreichung von 
Anschlussanträgen, neuen Lieferverträgen sowie zur Kündigung 
oder Nachfolge erforderlich sind. Die Tarife des Dienstes können hier 
eingesehen werden.

6.9 Anschluss an das Abwassernetz und Genehmigung  
der Einleitung

Gebäude, die weniger als 200 Meter vom städtischen Abwassernetz ent-
fernt sind und je nach Gefälle und Morphologie des Bodens an das Abwas-
sernetz angeschlossen werden können, müssen an das Abwassernetz ange-

schlossen werden. Der Anschluss ist außerdem in den Fällen laut Artikel 
8 der Durchführungsverordnung zum D.L.H. Nr. 6 vom 21. Januar 2008 
vorgesehen.

Der Antrag auf Anschluss an das Abwassernetz ist bei der SEAB jedes Mal 
zu stellen, wenn bei der Gemeinde die Genehmigung beantragt wird für:

 • Bau eines neuen Gebäudes;

 • Abbruch und Wiederaufbau eines bestehenden Gebäudes;

 • Erweiterung des bestehenden Gebäudes;

 • Nutzungsänderung (es sei denn, es werden nur Innenarbeiten wie 
Verlegungen der Wände usw. durchgeführt);

 • Ausführung/Änderung des Anschlusses an die Kanalisation;

 • Ausführung/Änderung von Klärgruben.

Das für die Abwässer zuständige SEAB-Büro prüft, ob das Gutachten in die 
Zuständigkeit des Bürgermeisters oder des Amts für Gewässerschutz der 
Provinz Bozen fällt gemäß Landesgesetz Nr. 8 vom 18. Juni 2002.

Bei Gutachten, die in die Zuständigkeit des Bürgermeisters fallen, führt das 
für die Abwässer zuständige SEAB-Büro die technische Überprüfung des 
Projekts durch und erstellt dem Antragsteller innerhalb von 15 Arbeits-
tagen das Gutachten über den Antrag auf Anschluss an die Kanalisation 
zusammen mit einer unterschriebenen Kopie des Projekts. Eine Kopie des 
Gutachtens wird auch an das Amt für Wohnbau der Gemeinde Bozen ge-
sandt. Das Gutachten ist für die Erteilung der Baugenehmigung durch die 
Gemeinde verbindlich, etwaige Vorschriften in dem Gutachten sind in der 
Genehmigungsakte (Tätigkeitsbeginnmeldung - DIA, Baugenehmigung) 
wiederzugeben. 

Der Inhaber des Anschlusses teilt der SEAB den Beginn der Arbeiten zur 
Ausführung des Anschlusses mindestens 7 Tage vorher mit. 

Nach Abschluss der Arbeiten beantragt der Kunde die Genehmigung zur 
Einleitung. SEAB wird einen Lokalaugenschein durchführen, um die Über-
einstimmung zwischen dem, was im Projekt wiedergegeben ist, und dem, 
was ausgeführt wurde, zu überprüfen und die technische Unbedenklich-
keitsbescheinigung auszustellen. Anhand dieser Unbedenklichkeitsbe-

https://www.seab.bz.it/de/news/zaehlerselbstablesung-das-sind-ihre-vorteile
mailto:info@seab.bz.it
https://www.seab.bz.it/de/privathaushalte/wasseranschluesse-und-vertraege
https://www.seab.bz.it/de/privathaushalte/wasser-und-abwassertarif
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/dpgp-2008-6/dekret_des_landeshauptmanns_vom_21_j_nner_2008_nr_6.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/lp-2002-8/landesgesetz_vom_18_juni_2002_nr_8.aspx
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Wo finde ich Vordrucke und Informationen über die Tarife des 
Abwasserdienstes?
Alle Informationen über die Unterlagen, die für die Einreichung 
von Anträgen auf den Anschluss an das Abwassernetz oder auf die 
Ausführung der Klärgrube erforderlich sind, finden sich auf der 
Website von SEAB. Die Tarife des Dienstes können hier eingesehen 
werden.

6.12 Spezifische Qualitätsstandards des integrierten 
Wasserdienstes

  Ausstellung des Gutachtens zum Antrag auf Wasseranschluss: 
innerhalb von 10 Arbeitstagen. Sind weitere Klärungen 
notwendig, kontaktiert ein SEAB-Techniker den im 
Anschlussantrag angegebenen Antragsteller

  Ausstellung des Gutachtens zum Antrag auf Anschluss an die 
Kanalisation: innerhalb von 15 Arbeitstagen. Sind weitere 
Klärungen notwendig, kontaktiert ein SEAB-Techniker den im 
Anschlussantrag angegebenen Antragsteller

  Ausstellung der Ermächtigung zur Abwasserableitung: innerhalb 
von 30 Arbeitstagen

  Aufstellung des Kostenvoranschlags ohne Lokalaugenschein: 
innerhalb von 4 Arbeitstagen

  Aufstellung des Kostenvoranschlags mit Lokalaugenschein: 
innerhalb von 15 Arbeitstagen

  Beginn der Arbeiten ab der Akontozahlung oder der Bestätigung 
des Auftrags und bei Vorliegen der Grabungsarbeiten bei 
Neuanschlüssen: innerhalb von 10 Arbeitstagen

  Beginn der Zählerüberprüfung: innerhalb von 5 Arbeitstagen

  Beginn der Druckprüfung: innerhalb von 3 Arbeitstagen

  Unterbrechung der Versorgung bei Kündigung des Vertrags: 
innerhalb von 3 Arbeitstagen

scheinigung stellt der Bürgermeister die Genehmigung zur Einleitung aus, 
die SEAB an den Inhaber des Anschlusses schickt. Die Genehmigung wird 
innerhalb von 30 Tagen ab der Antragstellung ausgestellt.

Falls das Gutachten in die Zuständigkeit des Amtes für Gewässerschutz 
der Provinz Bozen fällt, schickt SEAB das Projekt für den Anschluss an die 
Kanalisation an dieses Amt zur Ausstellung des Gutachtens. Das Landes-
amt führt die technische Überprüfung des Projekts durch und erstellt dem 
Antragsteller das Gutachten über den Antrag auf Anschluss an die Kanali-
sation. Eine Kopie des Gutachtens wird auch an das Amt für Wohnbau der 
Gemeinde Bozen gesandt. Das Gutachten ist für die Erteilung der Bauge-
nehmigung durch die Gemeinde verbindlich, etwaige Vorschriften in dem 
Gutachten sind in der Genehmigungsakte (Tätigkeitsbeginnmeldung - DIA, 
Baugenehmigung) wiederzugeben.

Der Inhaber des Anschlusses teilt dem Amt für Gewässerschutz den Beginn 
der Arbeiten zur Ausführung des Anschlusses mindestens 7 Tage vorher 
mit.

Nach Abschluss der Arbeiten beantragt der Kunde die Genehmigung zur 
Einleitung. Das Amt für Gewässerschutz wird zusammen mit dem SEAB-
Techniker einen Lokalaugenschein durchführen, um die Übereinstimmung 
zwischen dem, was im Projekt wiedergegeben ist, und dem, was ausgeführt 
wurde, zu überprüfen. Innerhalb von 30 Tagen stellt das Amt für Gewäs-
serschutz dem Inhaber des Anschlusses die Einleitungsgenehmigung aus.

6.10 Anträge auf Ausführung der Klärgrube
Wenn das Gebäude mehr als 200 Meter vom städtischen Abwassernetz 
entfernt ist, ist für die Ableitung von Schwarzwasser der Bau einer bio-
logischen Klärgrube erforderlich. Das Verfahren ist dasselbe wie für den 
Anschluss an die Kanalisation (siehe 6.9).  

6.11 Entleerung der Klärgrube
SEAB führt die Entleerung der Klärgrube in Abhängigkeit von der Grö-
ße der Grube und der Anzahl der Bewohner des dazugehörigen Gebäudes 
durch. Der Dienst wird vom SEAB-Büro für Abwasser verwaltet und wird 
durch den auf den Rechnungen angegebenen Tarif für den Klärdienst abge-
deckt.

  Wiederaktivierung der Versorgung bei Eintritt eines neuen Kunden: 
innerhalb von 3 Arbeitstagen

  Zählerschließung: innerhalb von 3 Arbeitstagen

  Wiederaktivierung der Versorgung nach einer Unterbrechung wegen 
Zahlungsverzug: innerhalb von 2 Werktagen

 Weitere Qualitätsverpflichtungen
  Durchschnittliche Wartezeit bei den öffentlich zugänglichen Büros: 

20 Minuten

https://www.seab.bz.it/de/privathaushalte/abwasseranschluesse
https://www.seab.bz.it/de/privathaushalte/abwasseranschluesse
https://www.seab.bz.it/de/privathaushalte/wasser-und-abwassertarif
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7. Die Technische 
Verwaltung des 
integrierten 
Wasserdienstes

SEAB ist für den Bau, die Verwaltung sowie die ordentliche und außeror-
dentliche Instandhaltung der Wasser- und Abwassernetze der Stadt Bozen 
verantwortlich.

SEAB verpflichtet sich, rund um die Uhr einen kontinuierlichen, regelmä-
ßigen und unterbrechungsfreien Wasserversorgungsdienst zu erbringen. 
Das Verteilungsnetz des integrierten Wasserdienstes wurde nach Kriterien 
errichtet, die es ermöglichen, die Anzahl und Dauer der Versorgungsunter-
brechungen im Falle von Störungen oder Wartungsarbeiten zu minimieren. 
Ähnliche Kriterien wurden für die Lage von Brunnen und Speicherbecken 
im Dienste der Stadt festgelegt.

Alle Anlagen zur Wasserverteilung werden mittels Fernmessung und Fern-
steuerung ständig überwacht. Jedes Jahr werden am Wassernetz program-
mierte Kontrollen durchgeführt, um nach Leckagen zu suchen. Das Ab-
wassernetz wird durch Videoinspektionen, Rauch- und Tracerprüfungen 
überwacht.

Dienstunterbrechungen können durch normale oder außerordentliche War-
tungen an den Anlagen, Störungen oder Ereignisse höherer Gewalt verur-
sacht werden.

7.1 Eingriffe der programmierten Wartung
Im Falle von programmierten Wartungsarbeiten am Netz, die eine Unter-
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brechung des Dienstes erfordern, informiert SEAB die Bewohner des be-
troffenen Gebietes rechtzeitig und mindestens 24 Stunden vorher durch 
einen besonderen Hinweis an den Türen der betroffenen Gebäude. Im Fal-
le von Störungen in größeren Bereichen wird die Unterbrechung über die 
verschiedenen verfügbaren Kommunikationskanäle angekündigt. Die ma-
ximale Zeit, in der das Netz während der programmierten Wartung unter-
brochen werden kann, beträgt 24 Stunden. Zu den Maßnahmen gehören 
beispielsweise die Überprüfung von Zählern und Hydranten, der Austausch 
von Zählern, Reparaturen und der Austausch von Wasser- und Abwasser-
leitungen.  

7.2 Eingriffe in Notfällen und Störungen
Bei Notfällen aufgrund von Störungen im öffentlichen Wasser- und Abwas-
sernetz können sich die Bürger rund um die Uhr an die gebührenfreie Ruf-
nummer 800 046 143 wenden. In dringenden Fällen wird SEAB unverzüg-
lich innerhalb von 60 Minuten den Lokalaugenschein vornehmen und die 
Reparaturarbeiten innerhalb von 3 Stunden nach der Meldung beginnen. 
Die maximale Zeit, in der das Netz während der programmierten Wartung 
unterbrochen werden kann, beträgt 24 Stunden. 

Wird beim Lokalaugenschein festgestellt, dass sich der Fehler auf die An-
schlussleitung bezieht, trägt der Kunde die Kosten für die Reparatur. SEAB 
teilt dem Privatkunden die Notwendigkeit eines Eingriffs mit und führt die 
technischen Kontrollen am Ende der Wartungsarbeiten durch. Sie sorgt 
auch für die Sicherung und Aussetzung der Wasserversorgung bei Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit. 

7.3 Kontrollen der Trinkwasserqualität
Jährlich führt SEAB in Abstimmung mit dem öffentlichen Hygiene- und Ge-
sundheitsdienst mindestens 150 Qualitätskontrollen mit chemischen und 
bakteriologischen Analysen des Wassers in den Anlagen und im Wassernetz 
durch, um die Einhaltung der für Trinkwasser festgelegten gesetzlichen Pa-
rameter zu überprüfen. Seit 2019 werden auch Kontrollen zur Radioaktivi-
tät des Wassers durchgeführt. Es ist möglich, online einige Wasseranalysen 
zu konsultieren. 

Die Wasserqualität in Bozen
Mit seinem ausgewogenen Gehalt an gelösten Mineralien, einem 
neutralen pH-Wert (knapp über 7) und einem geringen festen 
Rückstand (je nach Probenahmestelle zwischen ca. 100 und 
200 mg/l) kann das Bozner Wasser als Wasser mit niedrigem 
Mineralgehalt eingestuft werden. Die Qualität des Wassers in Bozen 
ist so gut, dass das meiste davon nicht behandelt werden muss und so 
getrunken werden kann, wie es aus der Quelle kommt. 

Wer sich für Leitungswasser entscheidet, schont die Umwelt und 
spart Geld: Drei Liter Mineralwasser kosten durchschnittlich 1 Euro 
(wie fast 1.000 Liter Leitungswasser, einschließlich seiner Entnahme 
und Reinigung).
In der Broschüre „Bozner Wasser“ sind Informationen über die 
Wasserqualität und darüber enthalten, wie man dazu beitragen 
kann, Wasser einzusparen.

7.4 Wasserknappheit und Notfälle
Bei Wasserknappheit oder in Notfällen aktiviert der Betreiber spezifische 
Alarm- und Eingriffspläne, um die Wasserversorgung für die Bevölkerung 
und den Schutz der Verteileranlagen und -netze zu gewährleisten.

7.5 Spezifische Qualitätsstandards der technischen 
Verwaltung des integrierten Wasserdienstes

  Beginn der Reparaturarbeiten ohne Grabungsarbeiten an Anlagen 
und Verteilernetzen: innerhalb von 5 Kalendertagen

  Beginn der Reparaturarbeiten mit Grabungsarbeiten an Anlagen 
und Verteilernetzen: innerhalb von 10 Kalendertagen

  Zeit für den Eingriff ab der Mitteilung für den Lokalaugenschein 
bei Havarien: innerhalb von 60 Minuten

  Beginn der Arbeiten ab der Mitteilung bei Havarien: innerhalb 
von 3 Stunden

  Mitteilung der Unterbrechung: mindestens 24 Stunden vorher

  Unterbrechungszeiten bei ordentlichen oder außerordentlichen 
Arbeiten: höchstens 24 Stunden

  Ersatz der defekten Zähler: innerhalb von 2 Arbeitstagen 
(ausgenommen die für den Hinweis notwendigen Zeiten)

https://www.seab.bz.it/de/privathaushalte/bozner-wasser
https://www.seab.bz.it/sites/default/files/field_document/infoflyer_104x168_rz_web.pdf
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Wo finde ich Informationen über den Wassertarif und die 
Tariftabelle der Dienstleistungen?
Informationen über den Wassertarif und die Tariftabelle finden Sie 
auf der Website von SEAB.

8.2 Ausstellung der Rechnung
Der Tarif für den integrierten Wasserdienst wird 3 Mal im Jahr in Rech-
nung gestellt und an die Kunden verschickt: 

 • Die erste Rechnung, die das erste Jahresdrittel betrifft, wird 
Ende April fällig;

 • Die zweite Rechnung, die das zweite Jahresdrittel betrifft, wird 
Ende August fällig;

 • Die dritte Rechnung, die das dritte Jahresdrittel betrifft, wird 
Ende Dezember fällig;

Für zugängliche Zähler wird mindestens eine Ablesung pro Jahr durch-
geführt und eine Rechnung auf der Grundlage der tatsächlichen Ablesung 
erstellt. Bei Nichtablesung aufgrund nicht zugänglicher Zähler werden die 
Rechnungen nur als Akontorechnung ausgestellt. Die Abrechnung des Ver-
brauchs erfolgt nach dem Durchschnittsverbrauch der Vorjahre oder ähn-
licher Verbrauchsperioden bis zur tatsächlichen Ablesung des Zählers, 
woraufhin die entsprechende Ausgleichsrechnung erfolgt. Die Rechnungen 
werden an das System zum Datenaustausch (SDI) der Agentur der Einnah-
men in elektronischer Form übermittelt (elektronische Rechnung). Die Kun-
den und Kundinnen erhalten eine Kopie der Originalrechnung.

8.3 Kundenportal online
Über das Kundenportal online haben alle SEAB-Kunden von zu Hause aus 
und jederzeit Zugriff auf das Archiv ihrer Rechnungen. Außerdem erhält 
der Kunde bei jeder neuen Rechnung eine E-Mail. Mehrere Kunden können 
mit einem einzigen Konto verknüpft werden. Eine Registrierung auf dem 
Portal ist erforderlich, um die Privatsphäre der Informationen zu schützen.

8. Tarife, Abrechnung 
und Zahlungen

8.1 Wassertarif und Tarife der zusätzlichen Leistungen

Wie setzt sich der Wassertarif zusammen?
Der Trinkwassertarif beinhaltet die Trinkwasserversorgung, die 
Ableitung (Abwasser) und die Abwasserreinigung.

Die „Verordnung zur Regelung des Trinkwassertarifs“ der Autonomen Pro-
vinz Bozen legt die Kostenpositionen des Trinkwassertarifs fest und schlägt 
verschiedene Optionen für die Tarifstruktur vor. Mit der „Verordnung über 
den Gebrauch und die Verteilung von Trinkwasser“ hat die Gemeinde Bozen 
die Tarifstruktur für die Wasserversorgung festgelegt. Der Tarif besteht 
aus einer festen Gebühr, die die Größe des Zählers berücksichtigt, und ei-
ner variablen Gebühr, die die Art der Nutzung (Haushalt, Nichthaushalt, 
Landwirtschaft und Gemeinde) und die Menge des verbrauchten Wassers 
berücksichtigt. 

Zusammen mit den Tarifen für die Trinkwasser- und Abwasserdienste er-
hebt SEAB den Tarif für die Kläranlage, die von eco center AG verwaltet 
wird. Für den Abwasser- und Klärdienst gibt es eine einzige Gebühr pro 
Kubikmeter; für die Besitzer individueller Entsorgungssysteme (biologische 
Klärgruben) wird nur die Klärgebühr angewendet.

SEAB legt den Tarif für die Zusatzleistungen des Wasserleitungs- und Ab-
wasserdienstes fest. Die Leistungen beginnen nach der erfolgten Zahlung 
des Voranschlags durch den Kunden. In bestimmten Fällen wird die Leis-
tung mit der nächsten Wasserrechnung in Rechnung gestellt.

https://www.seab.bz.it/de/privathaushalte/wasser-und-abwassertarif
https://seab.e-bz.it/de
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/208559/dekret_des_landeshauptmanns_vom_16_august_2017_nr_29.aspx
https://www.seab.bz.it/sites/default/files/field_document/regolamento_acqua_nuovo_de.pdf
https://www.seab.bz.it/sites/default/files/field_document/regolamento_acqua_nuovo_de.pdf
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Die Rückzahlungen werden nach vorheriger Überprüfung in Bezug auf die 
regelmäßige Zahlung der vorhergehenden Rechnungen durchgeführt.

8.6 Zahlungsverzug
Werden die Rechnungen nicht beglichen, verschickt SEAB eine Mahnung 
mit einer Aufforderung zur Zahlung innerhalb von 10 Kalendertagen ab 
dem Datum der Mahnung. 

In Fällen, in denen die Aussetzung oder Reduzierung der Versorgung vor-
gesehen ist, schickt SEAB vor dem technischen Eingriff eine weitere Zah-
lungsaufforderung. Bei erfolgloser Mahnung erfolgt die Reduzierung oder 
Aussetzung der Versorgung.

Bei verspäteter Zahlung der Rechnungen werden Verzugszinsen zum offizi-
ellen Referenzzinssatz zuzüglich 3,5 Prozentpunkte angewandt.

Bei nach wie vor ausbleibender Zahlung leitet SEAB den Zwangseinzug der 
Forderung zuzüglich der Kosten für die Beitreibung ein.

8.7 Spezifische Qualitätsstandards für Tarife, Abrechnung 
und Zahlungen

  Ablesung zugänglicher Zähler im Kalenderjahr: wenigstens 1

  Ausstellung der Rechnung: 3 Mal im Jahr

  Rechnung für den Jahresverbrauch (Ausgleichrechnung für 
zugängliche Zähler): wenigstens 1

  Rechnung für sonstige Arbeiten: innerhalb von 45 Arbeitstagen

8.4 Pagamenti
SEAB-Kunden können die Wasserrechnungen und die Rechnungen für Ar-
beiten zum angegebenen Fälligkeitsdatum wie folgt bezahlen:

 • mit einer Einzugsermächtigung (SEPA), die an den Schaltern der 
SEAB oder per E-Mail an info@seab.bz.it erteilt werden kann.

 • Online mit PagoPA über das Kundenportal von SEAB;

 • ohne zusätzliche Kosten am Bankschalter, der auf der Rückseite 
der Rechnung angegeben ist, unter Verwendung des beigefügten 
Bankerlagscheins „Freccia“;

 • bei der Vertrauensbank des Kunden unter Verwendung des der 
Rechnung beigefügten Bankerlagscheins „Freccia“ (die Bank 
könnte Gebühren erheben);

 • bei den Postämtern unter Verwendung der der Rechnung 
beigefügten Zahlkarte (Poste Italiane S.p.A. könnte Gebühren 
erheben);

 • im Internet unter der Adresse www.poste.it (Poste Italiane S.p.A. 
könnte Gebühren erheben).

Bankverbindung: 
Sparkasse - IBAN: IT78 F060 4511 6000 0000 0090 900 
Es ist möglich, einen Antrag auf Ratenzahlung vor dem Fälligkeitsdatum 
der Rechnung einzureichen.

8.5 Rückzahlungen
Die Erstattung negativer Rechnungen an den Kunden erfolgt direkt durch 
SEAB auf folgende Weise: 

 • mit Gutschrift auf der nächsten Rechnung;

 • wenn das SEPA-Lastschriftmandat aktiviert ist, mit Gutschrift 
auf dem Konto; 

 • wenn kein SEPA-Lastschriftmandat aktiviert ist, durch 
Banküberweisung auf Antrag des Kunden unter Angabe der 
vollständigen Bankkoordinaten (IBAN). 

https://seab.e-bz.it/de
http://www.poste.it


4140  Charta der Dienstqualität, 2019

9.3 Spezifische Qualitätsstandards für den Zugang zu den 
Diensten

  Öffnung der Schalter an Werktagen: 22 Stunden pro Woche

  Telefonische Auskunft an Werktagen: 30 Stunden pro Woche

  Barrierefreier Zugang: Ja

 Weitere Qualitätsverpflichtungen
  Durchschnittliche Wartezeit bei den Schaltern: 20 Minuten

9. Zugang zu den 
Dienstleistungen

Der SEAB-Schalter und die technischen Büros für Wasser und Abwasser 
in der Lanciastraße 4A in Bozen stehen allen Bürgern - Privatpersonen, 
Kondominiumsverwaltern, Fachtechnikern, Bauherren, Betrieben - zur Ver-
fügung für Anträge auf Anschluss an das Trinkwassernetz, den Abschluss 
und die Kündigung des Wasserversorgungsvertrages sowie für den An-
schluss an das Abwassernetz, die damit verbundenen technischen Kontrol-
len und die Erstellung des Bewohnbarkeitsgutachtens oder für Änderungen 
an den Anschlüssen an das Wassernetz und die Kontrolle der Zähler. Die 
Büros sind barrierefrei.

9.1 Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit

  SEAB gewährleistet den Kunden folgende Öffnungszeiten:
  von Montag bis Freitag: 8.30 - 12.00 Uhr
  Donnerstag durchgehende Öffnungszeiten: 8.30 - 16.30 Uhr

9.2 Dienstzeiten der Telefonzentrale

  Die SEAB-Kunden können die gebührenfreie Nummer 800 013 
066 kontaktieren, um allgemeine Informationen zu erhalten. Die 
Telefonleitungen sind zu folgenden Uhrzeiten aktiv:

  Montag - Donnerstag: 8.30 - 12.30 und 14.00 - 16.30 Uhr
  Freitag: 8.30 - 12.30 Uhr
  Zur Verfügung stehen außerdem die gebührenfreie Nummer 800 

046 143 für Wassernotfälle und die gebührenfreie Nummer 800 
699 155 für den Selbstablesedienst des Zählers.

  Das SEAB-Personal ist während der Arbeitszeit unter der 
Nummer 0471 541 700 erreichbar.
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10. Kundenkontakt
10.1 Kanäle für Kommunikation, Information und Beratung
Neben dem Schalterdienst und der direkten Telefonleitung führt SEAB In-
formations- und Sensibilisierungsmaßnahmen über verschiedene Kanäle 
durch:

 • Broschüren und Anschauungsmaterial;

 • Website www.seab.bz.it;

 • Facebook-Seite www.facebook.com/seab.bz;

 • auf den Rechnungen verfügbare Flächen oder beigefügte 
spezifische Merkblätter „SEAB INFO“;

 • Mitteilungen mithilfe von Bekanntmachungen;

 • Präsenz in der lokalen Presse und/oder in lokalen Radio- und 
Fernsehsendern;

 • Organisation von Events;

 • Anschlagbrett am Sitz der Gesellschaft;

 • in den Verträgen vorgesehene Informationshinweise.

10.2 Vorschläge und Beschwerden
Vorschläge und Beschwerden über die Qualität der erbrachten Dienstleis-
tungen sind schriftlich mit allen Informationen, die zur Ermittlung der An-
gelegenheit erforderlich sind, zu übermitteln. Die entsprechenden Vordru-
cke sind in den SEAB-Büros erhältlich.

Die Kunden können die Hinweise und Beschwerden auch über die SEAB-
Website und über den StadtSensor der Gemeinde Bozen schicken. 

Das SEAB-Personal nimmt auch Beschwerden, die per E-Mail geschickt 
werden, entgegen und leitet sie an die zuständigen Büros weiter. 

https://www.seab.bz.it/de
http://www.facebook.com/seab.bz
https://www.seab.bz.it/de/anregungen-und-beschwerden
https://www.seab.bz.it/de/anregungen-und-beschwerden
https://sensor.gemeinde.bozen.it/
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10.5 Die Volksanwaltschaft
Die Volksanwaltschaft spielt eine Rolle als Garant für die Unparteilichkeit 
und der guten Führung der Gemeindeverwaltung. Im Rahmen ihrer Tätig-
keit zum Schutz der Rechte und Interessen des Nutzers informiert, berät 
und vermittelt sie bei Konflikten zwischen Bürgern und der öffentlichen 
Verwaltung und berichtet von sich aus über Verzögerungen, Unterlassun-
gen oder ordnungswidriges Verhalten seitens der Verwaltung. Auch die 
Kunden des integrierten Wasserdienstes können sich im Konfliktfall an die 
Volksanwaltschaft wenden.

Kontakte:

Cavourstraße 23, 39100 Bozen 
Tel.: 0471 301 155
Fax: 0471 981 229
E-Mail: post@volksanwaltschaft.bz.it
Website www.difesacivica.bz.it
Uhrzeiten: Montag bis Freitag 9.00-12.00 und 15.00-16.30 Uhr

10.6 Spezifische Qualitätsstandards für die Kundenbetreuung

  Beantwortung von Reklamationen ab dem Empfang: innerhalb 
von 20 Kalendertagen

 Weitere Qualitätsverpflichtungen
  Erfassung der Kundenzufriedenheit: 2 Mal im Jahr

SEAB verpflichtet sich, den Bürgern so schnell wie möglich, spätestens je-
doch innerhalb von 20 Tagen, eine schriftliche Antwort zu geben. Bei An-
fragen, die eine eingehendere Analyse erfordern, wird dem Kunden inner-
halb von 20 Tagen eine schriftliche Mitteilung zugesandt, in der die Gründe 
für die Notwendigkeit längerer Zeiträume erläutert werden.

Hinweise, Vorschläge und Beschwerden werden regelmäßig analysiert, um 
eine ständige Verbesserung der angebotenen Dienstleistungen zu gewähr-
leisten. Die Ergebnisse werden auf der Betriebswebsite veröffentlicht.

10.3 Die Bewertung der Dienstleistungen durch die Kunden
SEAB überprüft in regelmäßigen Abständen, mindestens 2 Mal im Jahr, 
die Kundenzufriedenheit durch eine telefonische Umfrage mit dem Ziel, die 
Dienstleistungsqualität ständig zu überprüfen und Prozesse zur Verbesse-
rung der Dienste durchzuführen. Die zusammenfassenden Ergebnisse ste-
hen auf der SEAB-Website zur Verfügung.

10.4 Bürgerzugang
Verwaltungsdokumente, die von der SEAB erstellt oder sich in ihrem Be-
sitz befinden und von öffentlichem Interesse sind, unterliegen dem Recht auf 
Bürgerzugang in Übereinstimmung mit Art. 5, Absätze 1 und 2 des GvD Nr. 
33/2013 sowie allen nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen. SEAB 
AG hat die Prozedur mittels eines internen Reglements für den Bürgerzu-
gang geregelt.

mailto:post@volksanwaltschaft.bz.it
https://www.seab.bz.it/de/transparente-verwaltung/erbrachte-dienste-und-leistungen
https://www.seab.bz.it/de/transparente-verwaltung/erbrachte-dienste-und-leistungen
https://www.seab.bz.it/sites/default/files/field_document/regolamento_accesso_civico.dt_23.06.pdf
https://www.seab.bz.it/sites/default/files/field_document/regolamento_accesso_civico.dt_23.06.pdf
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 Wie Sie uns erreichen

  Autobus Linien 111, 6, 18

  Fahrrad: Fahrradweg R7 (http://www.comune.bolzano.it/
UploadDocs/3031_piantina_generale_bicibz.pdf

  Auto: gebührenpflichtiger Parkplatz und Autoabstellplatz für 
Behinderte in der Lancia-Straße

 Kontakte

  Gebührenfreie Nummer 800 013 066

  Die gebührenfreie Nummer ist in den folgen Zeiten aktiv:

  Montag - Donnerstag:  
8.30 - 12.30 und 14.00 - 16.30 Uhr

  Freitag:  
8.30 - 12.30 Uhr

  Gebührenfreie Nummer für Wassernotfälle 800 046 143

  Gebührenfreie Nummer Selbstablesedienst des Zählers 800 699 
155

  Tel.: 0471 541 700

  Fax: 0471 541 767

  E-Mail: info@seab.bz.it

  Zertifizierte E-Mail: seab@cert.seab.bz.it

  Website: https://www.seab.bz.it/de

  Facebook: www.facebook.com/seab.bz

Wo wir sind

Das Büro für die Wasserleitung, das Büro für die Abwässer und die SEAB-
Schalter befinden sich in Bozen, Lancia-Straße 4A, im 1. Stock und haben 
die folgenden Öffnungszeiten:

Montag - Freitag:  
8.30 - 12.00 Uhr

Donnerstag durchgehende Öffnungszeiten:  
8.30 - 16.30 Uhr

Die Büros sind barrierefrei.

https://goo.gl/maps/JfFzsmmqB6k

Nützliche Informationen

http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/3031_piantina_generale_bicibz.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/3031_piantina_generale_bicibz.pdf
mailto:info@seab.bz.it
mailto:seab@cert.seab.bz.it
https://www.seab.bz.it/de
http://www.facebook.com/seab.bz
https://www.google.it/maps/place/SEAB/@46.4851168,11.3366523,20z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x625c31b3f4579c7a!8m2!3d46.485383!4d11.336709?shorturl=1
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Welche Kosten umfasst der Wassertarif?

Der Trinkwassertarif umfasst die Trinkwasserversorgung, die Ableitung 
(Abwasser) und die Abwasserreinigung. 

Ich habe keine Wasserrechnung erhalten. Was muss ich tun?

Wenn Sie keine SEAB-Rechnung erhalten oder sie verloren haben, 
empfehlen wir Ihnen, sich im Kundenportal https://seab.e-bz.it zu 
registrieren, wo Sie jederzeit auf Ihre Rechnungen für Abfall, Wasser, 
Parkplätze und Informationen über jede einzelne Entleerung Ihres 
Abfallbehälters zugreifen können. Die Registrierung ist einfach: Beim 
ersten Login müssen Sie sich durch die Eingabe einiger persönlicher 
Daten (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Steuernummer) ein 
eigenes Konto erstellen, woraufhin Sie per E-Mail und SMS ein Passwort 
erhalten. Nach der Registrierung müssen Sie die Kundennummer (auf 
einer Rechnung angegeben) eingeben, um Zugriff auf alle Dokumente zu 
erhalten.
Sie können auch eine kostenpflichtige Kopie einer Rechnung anfordern, 
indem Sie eine E-Mail an info@seab.bz.it mit Ihrem Namen, Ihrer 
Kundennummer und Adresse schicken. Wir schicken Ihnen so bald wie 
möglich eine Kopie der Rechnung.
Bei wiederholten Zustellproblemen prüfen Sie, ob Ihr Briefkasten den 
richtigen Namen trägt und für alle zugänglich ist (ohne dass jemand 
öffnen oder an der Eingangstür klingeln muss).
Um Probleme mit der rechtzeitigen Zahlung von Rechnungen zu 
vermeiden, empfehlen wir Ihnen, das SEPA-Lastschriftmandat bei Ihrer 
Bank zu aktivieren.

SEAB AG verarbeitet personenbezogene und sensible Daten der Kunden 
und Kundinnen gemäß der Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 
2016/679 („DSGVO“ oder „Verordnung und im Allgemeinen unter 
Beachtung des in dieser Verordnung enthaltenen Transparenzgrundsatzes. 
Die vollständigen Informationen über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten befinden sich auf der SEAB-Internetseite unter dem Link “Privacy”.

Datenverarbeitung Häufige Fragen

https://seab.e-bz.it/it
https://seab.e-bz.it
mailto:info@seab.bz.it
https://www.seab.bz.it/de/privacy
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Wie wird das SEPA-Lastschriftmandat aktiviert?

Das SEPA-Lastschriftmandat ist die einfachste und bequemste 
Möglichkeit, SEAB-Rechnungen zu bezahlen, denn auch bei 
längerer Abwesenheit oder Nichtzustellung der Rechnung (aufgrund 
unvorhergesehener Umstände) gibt es Ihnen die Sicherheit, dass die 
Zahlungen rechtzeitig erfolgen, ohne dass Verzugszinsen berechnet 
werden. Um das SEPA-Lastschriftmandat zu aktivieren, kann man das 
SEPA-Lastschriftformular herunterladen, es ausfüllen und per E-Mail an 
info@seab.bz.it, per Fax an 0471 541 767 übermitteln oder am SEAB-
Schalter in Bozen abgeben.

Wann ist es am besten, die Selbstablesung des Zählers mitzuteilen? Wie 
kann ich sie mitteilen?

Um die Selbstablesung mitzuteilen, benötigen Sie den Dienstcode Ihres 
Anschlusses, der sich auf der zweiten Seite der Rechnung befindet. So 
geht‘s: Notieren Sie sich den Dienstcode und die von Ihnen vorgenommene 
Ablesung und rufen Sie die gebührenfreie Nummer 800 699 155 an. 
Befolgen Sie die Anweisungen des Anrufbeantworters. Ihre Ablesung 
wird in unserem System erfasst. Die nächste Rechnung stellen wir auf 
der Grundlage der von Ihnen gemachten Angaben aus, nachdem wir 
die notwendigen Angemessenheitsprüfungen durchgeführt haben. Der 
Selbstablesedienst ist das ganze Jahr hindurch aktiv.

Was ist der Übergabepunkt?

Der Übergabepunkt definiert die Grenze zwischen dem öffentlichen 
Wasser- oder Abwassernetz und dem privaten Anschluss und ist die Stelle, 
die festlegt, wer im Falle von Anschlüssen oder Störungen für den Betrieb 
und die Wartung des Abschnitts verantwortlich ist. Wenn der Zähler 
an der Grenze zwischen öffentlichem und privatem Eigentum installiert 
ist (der Zähler ist ablesbar und vollständig auf öffentlichem Grund und 
Boden installiert), gilt der Zähler als Übergabepunkt; in den anderen 
Fällen gilt als Übergabepunkt das erste Abfangorgan (Ventil) hinter der 
Ableitungsstelle oder dem Abschnitt, in dem die Anschlussleitung vom 
öffentlichen Verteilernetz abzweigt. Diese Absperrvorrichtung gehört noch 
zum Verteilernetz.

Ich glaube, die Wasser- und Abwasserrechnung enthält einen Fehler. Was 
muss ich tun?

Der Rechnungsbetrag hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aufgrund 
der hohen Komplexität der Berechnungen können wir leider telefonisch 
keine Informationen oder Klarstellungen über die Rechnung geben. Wenn 
Sie Fragen oder Zweifel zu einer Rechnung haben, wenden Sie sich bitte 
persönlich an die SEAB-Schalter. Unsere Mitarbeiter nehmen sich die 
nötige Zeit, um Ihre Rechnung gründlich zu prüfen und ggf. Korrekturen 
am System vorzunehmen. Das Personal am Schalter steht Ihnen auch für 
einfache Klärungen über das korrekte Lesen der Rechnung zur Verfügung.

Wie kann ich die SEAB-Rechnungen bezahlen und Rückzahlungen 
erhalten?

Die SEAB-Rechnungen können bis zu dem auf der Rechnung angegebenen 
Fälligkeitsdatum wie folgt bezahlt werden:
mit einem SEPA-Lastschriftmandat, das an den Schaltern der SEAB oder 
per E-Mail an info@seab.bz.it erteilt werden kann;
Online mit PagoPA über das Kundenportal von SEAB;
ohne zusätzliche Kosten am Bankschalter, der auf der Rückseite 
der Rechnung angegeben ist, unter Verwendung des beigefügten 
Bankerlagscheins „Freccia“;
bei der Vertrauensbank des Kunden unter Verwendung des der Rechnung 
beigefügten Bankerlagscheins „Freccia“ (die Bank könnte Gebühren 
erheben);
bei den Postämtern unter Verwendung der der Rechnung beigefügten 
Zahlkarte (Poste Italiane S.p.A. könnte Gebühren erheben);
im Internet unter der Adresse www.poste.it (Poste Italiane S.p.A. könnte 
Gebühren erheben).
Die Erstattung negativer Rechnungen an den Kunden erfolgt direkt durch 
SEAB auf folgende Weise: 
mit Gutschrift auf der nächsten Rechnung;
wenn das SEPA-Lastschriftmandat aktiviert ist, mit Gutschrift auf dem 
Konto; 
wenn kein SEPA-Lastschriftmandat aktiviert ist, durch Banküberweisung 
auf Antrag des Kunden unter Angabe der vollständigen Bankkoordinaten 
(IBAN). 

https://www.seab.bz.it/sites/default/files/field_document/modulo_sepa_bolzano_e_laives_de-new_1.pdf
mailto:info@seab.bz.it
https://www.seab.bz.it/it/sportelli
mailto:info@seab.bz.it
https://seab.e-bz.it/de
http://www.poste.it
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Welche Härte hat das Wasser?

Das Trinkwasser von Bozen hat eine Härte zwischen 13 und 16 
französischen Härtegraden (7,3/8,9 deutschen Härtegraden) und wird 
daher als mittelhartes Wasser eingestuft.

Wie kann man den Wasserverbrauch zu Hause vermindern?

Mit kleinen Maßnahmen können Sie den Wasserverbrauch senken. Hier ein 
paar Ratschläge.

Beim Abwassernetz ist der Übergabepunkt die Stelle, an der 
die Anschlussleitung in die öffentliche Kanalisation über einen 
Inspektionsschacht oder über ein Sonderstück direkt in die Rohrleitung der 
Kanalisation einmündet.

Wer beantragt den Anschluss an das Wasser- und/oder Abwassernetz?

Der Antrag auf Anschluss wird vom Inhaber des Anschlusses gestellt, 
d.h. dem Inhaber des Gebäudes oder der Tätigkeit, das bzw. die an das 
Wassernetz angeschlossen werden soll oder das/die die Ableitung bewirkt: 
der Eigentümer einer Immobilie, der Verwalter eines Kondominiums, der 
Inhaber eines Unternehmens. Bei einem im Bau befindlichen Gebäude ist 
der Bauherr bis zur Übergabe Inhaber des Anschlusses.

Sind die Anschlüsse an das Abwassernetz obligatorisch?

Die Pflicht zum Anschluss gilt für Gebäude, die weniger als 200 Meter 
vom städtischen Abwassernetz entfernt sind und wenn je nach Gefälle der 
Anschluss möglich ist. Wenn der Anschluss über eine Hebeanlage erfolgen 
muss, wird der erforderliche Mindestabstand entsprechend reduziert (siehe 
Art. 8 D.L.H. Nr. 6 vom 21.01.2008).

Muss ich für das Entleeren der Klärgrube zahlen?

Es ist nur der Betrag in Bezug auf die Kläranlagen zu zahlen. Dieser 
Betrag ist in der Wasserrechnung enthalten und wird auf der Grundlage 
der verbrauchten Kubikmeter berechnet.

Welchen Druck hat das Wasser?

Im Wohngebiet der Stadt Bozen bis 250 m über dem Meeresspiegel 
beträgt der Wasserdruck am Sockel des Gebäudes mindestens 4 bar (1 bar 
entspricht einer Wassersäule von ca. 10 m).

https://www.seab.bz.it/de/privathaushalte/wasser-sparen
https://www.seab.bz.it/de/privathaushalte/wasser-sparen
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 • allgemeine Richtlinien laut Abkommen des 26.9.2013 der Vereinten 
Staat-Regionen-Konferenz, bezüglich der Kriterien und Prinzipien, 
welche in den Dienstverträgen und Charta der Dienstqualität enthalten 
sein müssen.

 • Einvernehmensprotokoll über die Kontrolle der Qualität der öffentlichen 
lokalen Dienstleistungen (Beschluss des Gemeinderats Nr. 134 vom 23. 
März 2017)

 • Beschluss der Landesregierung Nr. 1407 vom 19.12.2017 „Leitlinien für 
die Abfassung der Charta der örtlichen öffentlichen Dienste“

 Zur Regelung des integrierten Wasserdienstes:

 • Landesgesetz Nr. 8 vom 18. Juni 2002 „Bestimmungen über die 
Gewässer“

 • Dekret des Präsidenten des Landesausschusses Nr. 12 vom 20. März 
2006 mit Bestimmungen in Bezug auf die Verordnung zur Regelung des 
Trinkwassertarifs

 • Dekret des Landeshauptmanns Nr. 6 „Durchführungsverordnung zum 
Landesgesetz vom 18. Juni 2002, Nr. 8“

 • Rundschreiben Nr. 3/08 des Wasserschutzamtes „Regelung der 
häuslichen Abwasserableitungen und der Klärschlammentsorgung der 
individuellen Entsorgungssysteme in Durchführung des L.G. 8/2002“

 • Beschluss 655/201/R/idr. vom 23. Dezember 2015 „Regelung der 
vertraglichen Qualität des integrierten Wasserdienstes oder jeder der 
einzelnen Dienstleistungen, aus denen er besteht“

 • Dekret des Landeshauptmanns Nr. 29 vom 16. August 2017 
„Verordnung zur Regelung des Trinkwassertarifs“

 • „Verordnung über den Gebrauch und die Verteilung von Trinkwasser“ 
(Beschluss des Gemeinderates Nr. 87 vom 7. Dezember 2017)

 • „Kanalordnung“ (Beschluss des Gemeinderats Nr. 85 vom 12. 
Dezember 2018)

 Zur Qualität der Dienste:

 • Landesgesetz Nr. 15 vom 20.05.1992

 • Richtlinie des Ministerpräsidenten vom 27. Jänner 1994, in 
der die Leitlinien für die Umsetzung der Charta - wie z.B. die 
Qualitätsstandards und die regelmäßige Überwachung der 
Kundenzufriedenheit - festgelegt werden;

 • Richtlinie des Ministerpräsidenten vom 19. Mai 1995, in welcher 
die allgemeinen Richtlinien für die Charta der öffentlichen Dienste 
beschrieben sind; 

 • Vereinbarung gemäß Artikel 9, Absatz 2, des gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 281 über die Leitlinien für die Kriterien zur Festlegung der 
Grundsätze und Mindestelemente, die in Dienstleistungsverträge und 
Qualitätschartas der örtlichen öffentlichen Dienste aufzunehmen sind, 
unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der Verbraucherverbände, 
gemäß Artikel 2, Absatz 461 des Gesetzes Nr. 244 vom 24. Dezember 
2007.

 • Gesetzesdekret vom 30/07/1999 Nr. 286 (Art. 11)

 • Richtlinie des Ministeriums für den öffentlichen Dienst vom 24.3.2004 
„Erhebung der Qualitätswahrnehmung durch die Bevölkerung“;

 • Richtlinie des Ministeriums für den öffentlichen Dienst vom 20.12.2006 
zum Thema Dienstleistungsqualität und ständige Verbesserung;

 • Haushaltsrahmengesetz 2008, Art. 2, Abs. 461 (Gesetz vom 
24/12/2007 Nr. 244);

 • Beschluss Civit Nr. 88/2010: „Richtlinien für die Definition der 
Qualitätsstandards (Artikel 1, Komma 1 des Legislativdekrets vom 20. 
Dezember 2009, Nr. 198);

 • Beschluss Civit Nr. 3/2012: „Richtlinien für die Verbesserung der 
Instrumente für die Qualität der öffentlichen Dienste.“;

Rechtliche Grundlagen

http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/15543_Accordo_Linee_guida_contratti_servizio_carte_qualit__servizi_pub_locali_GU_254_291013.pdf
https://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/15580_Protocollo_di_Intesa.pdf
https://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/15580_Protocollo_di_Intesa.pdf
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/210519/beschluss_vom_19_dezember_2017_nr_1407.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/210519/beschluss_vom_19_dezember_2017_nr_1407.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/lp-2002-8/landesgesetz_vom_18_juni_2002_nr_8.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/lp-2002-8/landesgesetz_vom_18_juni_2002_nr_8.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20170518/de/dpgp-2006-12/dekret_des_landeshauptmanns_vom_20_m_rz_2006_nr_12.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20170518/de/dpgp-2006-12/dekret_des_landeshauptmanns_vom_20_m_rz_2006_nr_12.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20170518/de/dpgp-2006-12/dekret_des_landeshauptmanns_vom_20_m_rz_2006_nr_12.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/dpgp-2008-6/dekret_des_landeshauptmanns_vom_21_j_nner_2008_nr_6.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/dpgp-2008-6/dekret_des_landeshauptmanns_vom_21_j_nner_2008_nr_6.aspx
https://www.arera.it/it/docs/15/655-15.htm
https://www.arera.it/it/docs/15/655-15.htm
https://www.arera.it/it/docs/15/655-15.htm
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/208559/dekret_des_landeshauptmanns_vom_16_august_2017_nr_29.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/208559/dekret_des_landeshauptmanns_vom_16_august_2017_nr_29.aspx
https://www.seab.bz.it/sites/default/files/field_document/regolamento_acqua_nuovo_de.pdf
https://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/20485_Delibera_Consiglio_Comunale_87_2017_Beschluss_Gemeinderat.pdf
http://www.gemeinde.bozen.it/UploadDocs/23533_Kanalordnung.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/23531_Delibera_CC_85_2018_Beschluss_GR.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/23531_Delibera_CC_85_2018_Beschluss_GR.pdf
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/lp-1992-15/landesgesetz_vom_20_mai_1992_nr_15.aspx?q=&a=1992&n=15&in=24&na=
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/3438_direttiva27gen94.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/sistema-sociale-sanitario/allegati/D.P.C.M._19_maggio_1995.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/10/29/254/so/72/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/10/29/254/so/72/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/10/29/254/so/72/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/10/29/254/so/72/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/10/29/254/so/72/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/10/29/254/so/72/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/10/29/254/so/72/sg/pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/4970_Decreto_286_99.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/2848_Direttiva_CustomerSatisfaction_24_03_04.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/19-12-2006/direttiva-una-pubblica-amministrazione-di-qualita
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/19-12-2006/direttiva-una-pubblica-amministrazione-di-qualita
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/4529_FINANZIARIA2008_Comma462_Art2_L244.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/8113_Delibera_88_2010.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/10467_Qualita_Delibera_3_2012.pdf
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Die Qualitätsstandards wurden mit der kommunalen Verordnung über den 
Gebrauch und die Verteilung von Trinkwasser Nr. 87 vom 07.12.2017 und 
mit der Kanalordnung Nr. 85 vom 12. Dezember 2018 genehmigt.

 In Bezug auf Gesellschaften mit Beteiligung:

 • Landesgesetz vom 16. November 2007, Nr. 12 “Lokale öffentliche 
Dienstleistungen und öffentliche Beteiligungen” 

 • Regionalgesetz Nr. 31 vom 15.12.2015 

 • Verordnung betreffend die Tätigkeiten zur Überwachung und Kontrolle 
der Körperschaften und Gesellschaften mit Gemeindebeteiligung, 
genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 15 vom 23.2.2016

 • Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” e sue ss.mm.ii.

 • Gemeindeordnung über die Durchführung verwaltungsinterner 
Kontrollen, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 105 vom 
10.11.2016

 In Bezug auf Transparenz, Bürgerzugang und Privacy:

 • Gesetzesvertredenden Dekret Nr. 33 vom 14. März 2013 und  i.g.F. 

 • Regionalgesetz Nr. 10 vom 29. Oktober 2014 „ Bestimmungen auf 
dem Sachgebiet des Rechtes auf Bürgerzugang der Bekanntmachung, 
Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der Region 
und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist 
sowie Änderungen zu den Regionalgesetzen vom 24. Juni 1957, Nr. 
11 (Volksbefragung zur Aufhebung von Regionalgesetzen) und vom 
16. Juli 1972, Nr. 15 (Bestimmungen über das Volksbegehren bei 
der Bildung der Regional- und Landesgesetze), mit ihren späteren 
Änderungen, betreffend die Rechtssubjekte, die zur Beglaubigung der 
Unterschriften der Unterzeichner befugt sind” 

 • Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) 

            • Gesetzesvertretende Dektret Nr. 101 vom 10.08.2018

http://www.gemeinde.bozen.it/UploadDocs/23533_Kanalordnung.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/23531_Delibera_CC_85_2018_Beschluss_GR.pdf
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/lp-2007-12/landesgesetz_vom_16_november_2007_nr_12.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/lp-2007-12/landesgesetz_vom_16_november_2007_nr_12.aspx
http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2015_31_it.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/17596_Regolamento_recante_la_disciplina_delle_attivit__di_vigilanza_e_controllo_sugli_enti_e_societ__partecipate.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/17596_Regolamento_recante_la_disciplina_delle_attivit__di_vigilanza_e_controllo_sugli_enti_e_societ__partecipate.pdf
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/17596_Regolamento_recante_la_disciplina_delle_attivit__di_vigilanza_e_controllo_sugli_enti_e_societ__partecipate.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/08/16G00188/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/08/16G00188/sg
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?hostmatch=true&area=19&ID_LINK=1377&id_context=30363&page=69
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?hostmatch=true&area=19&ID_LINK=1377&id_context=30363&page=69
http://www.gemeinde.bozen.it/context05.jsp?hostmatch=true&area=19&ID_LINK=1377&id_context=30363&page=69
http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/allgemeine-akten.asp
http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2014_10_td.pdf
http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2014_10_td.pdf
http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2014_10_td.pdf
http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2014_10_td.pdf
http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2014_10_td.pdf
http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2014_10_td.pdf
http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2014_10_td.pdf
http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2014_10_td.pdf
http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2014_10_td.pdf
http://www.regione.taa.it/normativa/codice/LR_2014_10_td.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/04/18G00129/sg


60  Charta der Dienstqualität, 2019

Anhang A
Zusammenfassende Tabelle der Qualitätsstandards 
und Entschädigungen des integrierten Wasserdienstes
Spezifische Standards

Qualitätsfaktor Beschreibung Qualitätsstandards* Entschädigung

Pünktlichkeit und Aktualität Ausstellung des Gutachtens zum Antrag auf 
Wasseranschluss

innerhalb von 10 Arbeitstagen 
ab dem Empfang des Antrags

100 €

Pünktlichkeit und Aktualität Ausstellung des Gutachtens zum Antrag auf 
Anschluss an die Kanalisation

innerhalb von 15 Arbeitstagen ab dem Empfang des 
Antrags

100 €

Pünktlichkeit und Aktualität Ausstellung der Ermächtigung zur 
Abwasserableitung

innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem Empfang des 
Antrags

100 €

Pünktlichkeit und Aktualität Aufstellung des Kostenvoranschlags ohne 
Lokalaugenschein

innerhalb von 4 Arbeitstagen
ab dem Empfang des Antrags

100 €

Pünktlichkeit und Aktualität Aufstellung des Kostenvoranschlags mit 
Lokalaugenschein

innerhalb von 15 Arbeitstagen
ab dem Empfang des Antrags 

100 €

Pünktlichkeit und Aktualität Beginn der Arbeiten innerhalb von 10 Arbeitstagen ab der Akontozahlung 
oder der Bestätigung des Auftrags und bei Vorliegen der 
Grabungsarbeiten bei Neuanschlüssen

100 €

Pünktlichkeit und Aktualität Unterbrechung der Lieferung bei Kündigung 
des Vertrags

innerhalb von 3 Arbeitstagen 100 €

Kontinuität des Dienstes Wiederaktivierung der Lieferung bei 
Eintritt eines neuen Kunden

innerhalb von 3 Arbeitstagen 100 €

Pünktlichkeit und Aktualität Schließen der Zähler innerhalb von 3 Arbeitstagen 100 €

Kontinuität des Dienstes Wiederaktivierung der Lieferung nach einer 
Unterbrechung wegen Zahlungsverzug

innerhalb von 2 Werktagen 100 €
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Pünktlichkeit und Aktualität Beginn der Überprüfung des Zählers innerhalb von 5 Arbeitstagen 100 €

Pünktlichkeit und Aktualität Beginn der Druckprüfung innerhalb von 3 Arbeitstagen 100 €

Pünktlichkeit und Aktualität Beginn der Reparaturarbeiten ohne 
Grabungsarbeiten an Anlagen und 
Verteilernetzen 

innerhalb von 5 Kalendertagen 100 €

Pünktlichkeit und Aktualität Beginn der Reparaturarbeiten mit 
Grabungsarbeiten an Anlagen und 
Verteilernetzen 

innerhalb von 10 Kalendertagen 100 €

Pünktlichkeit und Aktualität Zeit für den Eingriff ab der Mitteilung für 
den Lokalaugenschein bei Havarien

innerhalb von 60 Minuten 100 €

Pünktlichkeit und Aktualität Beginn der Arbeiten ab der Mitteilung bei 
Havarien

innerhalb von 3 Stunden 100 €

Kommunikation und 
Transparenz

Mitteilung der Unterbrechung mindestens 24 Stunden vorher 100 €

Kontinuität des Dienstes Unterbrechungszeiten bei ordentlichen oder 
außerordentlichen Arbeiten

maximal 24 Stunden 100 €

Kontinuität des Dienstes Ersatz defekter Zähler innerhalb von 2 Arbeitstagen (ausgenommen die für den 
Hinweis notwendigen Zeiten)

100 €

Transparenz Ablesung zugänglicher Zähler im 
Kalenderjahr

wenigstens 1 100 €

Effizienz Ausstellung der Rechnung 3 Mal im Jahr 100 €

Effizienz Rechnung für den Jahresverbrauch 
(Ausgleichrechnung für zugängliche 
Zähler):

wenigstens 1** 100 €

Pünktlichkeit und Aktualität Rechnung für sonstige Arbeiten innerhalb von 45 Arbeitstagen 100 €

Zugänglichkeit Öffnung der Schalter an Werktagen 22 Stunden pro Woche 100 €

Zugänglichkeit Barrierefreier Zugang ja
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Zugänglichkeit Telefonische Auskunft an Werktagen 30 Stunden pro Woche 100 €

Verbraucherschutz Beantwortung von Beschwerden ab dem 
Empfang 

20 Kalendertage 100 €

* Es gilt das Protokolldatum des Betriebs

** Der Tarif für den integrierten Wasserdienst wird 3 Mal im Jahr in Rechnung 
gestellt. Für zugängliche Zähler wird mindestens eine Ablesung pro Jahr 
durchgeführt und eine Rechnung auf der Grundlage der tatsächlichen Ablesung 
erstellt.

Weitere Qualitätsverpflichtungen 
allgemeine Standards

Qualitätsfaktor Beschreibung Qualitätsstandards

Pünktlichkeit und 
Aktualität

Durchschnittliche Wartezeit bei den 
öffentlich zugänglichen Büros

20 Minuten 

Verbraucherschutz Erfassung der Kundenzufriedenheit 2 Mal im Jahr
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Charta der Qualiät der Dienste des integrierten Wasserdienstes

Text und Redaktion:
SEAB AG 
Gemeinde Bozen, Amt für Statistik und Zeiten der Stadt, Amt für den Schutz der Umwelt 
und des Territoriums

Grafik:
granitdesign.eu

Fotos: 
Pierluigi Macor
Hartmut Nägele

Übersetzung ins Deutsche:
a.i.t. s.a.s.

Veröffentlichung:
Dezember 2019

Diese Charta der Dienstqualität des integrierten Wasserdienstes wurde nach den 
Richtlinien des Einvernehmensprotokolls über die Kontrolle der Qualität der öffentlichen 
lokalen Dienstleistungen erstellt und wird im Einvernehmen mit der Verbraucherzentrale 
Südtirol – (VZS) und mit der Vereinigung Altroconsumo aktualisiert (Oktober 2019). 

Die Charta ist auf der SEAB-Website im Bereich Transparente Verwaltung/Erbrachte 
Dienste und Leistungen sowie auf der Seite der Gemeinde Bozen veröffentlicht und ist auf 
Nachfrage auch in gedruckter Form erhältlich.

Beschwerde / Vorschlag 
 

 

 
 
SEAB AG  
Lancia-Straße 4/A 
39100 Bozen 
T 0471 541700, F 0471 541767 
info@seab.bz.it 

1 / 1 

 

An  

SEAB AG 

Lancia-Straße 4/A 

39100 BOZEN 

 

Dienst:     Wasser          Kanalisation             Gas              Parkplätze              Müllabfuhr     

    Abholservice Behälter                    Straßenreinigung    

    Biomüllsammlung                           Mülltrennung    

Firmenbezeichnung: 

Zu- und Vorname: 

Adresse: 

Tel/Handy: 

E-Mail: 

Betreff: 

 

 

 

 

 

 
 
Die vorliegende Beschwerde kann mittels Post, Fax (0471 541767) oder E-Mail an info@seab.bz.it geschickt werden. Die 
Beschwerde wird im Zentralprotokoll registriert und an das zuständige SEAB-Büro zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. 
Dieses wird die erforderlichen Ermittlungen durchführen, allfällige Unregelmäßigkeiten beheben und den Beschwerdeführer 
über den Ausgang informieren, und zwar entsprechend den vorgesehenen Qualitätsstandards, innerhalb von 20 Arbeitstagen 
ab Eingang der Beschwerde. 
 
Die gesammelten Daten werden von der SEAB AG (Verantwortlicher der Datenverarbeitung), wie in der Datenschutzerklä-
rung über die Bearbeitung personenbezogener Daten, gemäß Art. 13 und 14 der EU-Grundverordnung 2016/679 behandelt. 
Die Datenschutzerklärung ist auf der SEAB-Webseite www.seab.bz.it/de/privacy abrufbar.  

 
Ort und Datum 

Unterschrift 

http://granitdesign.eu/#LygiaPape
https://www.dsphotographers.ch/photography/pierluigi-macor/
http://hartmutnaegele.com
https://www.seab.bz.it/de/transparente-verwaltung/erbrachte-dienste-und-leistungen
https://www.seab.bz.it/de/transparente-verwaltung/erbrachte-dienste-und-leistungen
http://www.gemeinde.bozen.it/servizi_context02.jsp?hostmatch=true&area=39&ID_LINK=2011
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